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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 

Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 288/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 24.03.2021 
Bereich: Straße und Verkehr 
Bearbeitet von: Frau Schreiber 

 

Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 

 

Rat 14.04.2021 

Kurzbezeichnung: 

 
Verlängerung der Befreiung von Sondernutzungsgebühren wegen Corona 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt auf die Sondernutzungsgebühren für Außen-
gastronomie, Warenauslagen und Werbeaufsteller für den Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Ok-
tober 2021 zu verzichten. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Um Gastronomen und Händler in der nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Situation zu 
entlasten, soll weiterhin (Auf die Beschlüsse der Vorlagen Nr. 2921/2020 und Nr. 3142/2020 
wird Bezug verwiesen.) für den Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis 31. Oktober 2021 auf die Er-
hebung von Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie, Warenauslagen und Werbe-
aufsteller verzichtet werden.  
Als Berechnungsgrundlage dienen die Gebühren aus 2021 mit den neuen Gebührensätzen  
der Sondernutzungssatzung (2. Änderungssatzung vom 22.01.2020). 
Im Falle der Werbeaufsteller, sog. „Kundenstopper“ wurden die Gebühren der bislang er-
fassten Werbeaufsteller berücksichtigt.  
Der Gebührenausfall bei Verzicht auf die Festsetzung der Sondernutzungsgebühren für den  
Zeitraum Mai 2021 bis Oktober 2021 beläuft sich auf insgesamt 80.523,00 €. Diese Gesamt-
summe der wegfallenden Sondernutzungsgebühren setzt sich aus nachfolgenden Positionen 
zusammen: 
Gebühren für Außengastronomieflächen: 73.206,00 € 
Gebühren für Warenauslagen: 2.577,00 € 
Gebühren für Werbeaufsteller: 4.740,00 € 
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
80.523,00 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 

 

       

 im Ergebnisplan 

 

       

 Nein  Ja, mit 

 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 

      

Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. 
dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
gez. 
In Vertretung 
 
 
Schumann 
Stadtbaurat 
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Anlage:- 
 
 
 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 


	Beschlussvorschlag:



